
Hinweise für Fristen zum Führerschein-Umtausch 
Für Führerscheine, die vor dem 31.12.1998 (rosa oder       Für Führerscheine ab dem 01.01.1999 entscheidet das Ausstellungsjahr  

grauer Papierführerschein) erstellt wurden, entscheidet     über die Frist.   

das Geburtsdatum des Inhabers über die Frist.    

Ausstellungsjahr Stichtag des Umtauschs 

1999-2001 19.01.2026 

2002-2004 19.01.2027 

2005-2007 19.01.2028 

2008 19.01.2029 

2009 19.01.2030 

2010 19.01.2031 

2011 19.01.2032 

2012-18.01.2013 19.01.2033 

Welche Unterlagen werden für den Umtausch benötigt? 

- Personalausweis oder Reisepass          - Personalausweis oder Reisepass 
- biometrisches Passbild          - biometrisches Passbild 
- alter Führerschein           - alter Führerschein 
- Karteikartenabschrift der ausstellenden Behörde, falls der  
  Führerschein nicht vom LK GÖ ausgestellt wurde 
  (ggfs. telefonisch anzufordern) 
 
Die Kosten betragen 32,80 €            Die Kosten betragen 32,80 € 
 
!!!Beachte: Personen, die vor dem 01.01.1953 geboren sind, brauchen ihren Führerschein nicht umtauschen!!! 

Geburtsjahr Stichtag des Umtauschs 

Vor 1953 19.01.2033 

1953-1958 19.01.2022 

1959-1964 19.01.2023 

1965-1970 19.01.2024 

Ab 1971 19.01.2025 


